
Haushaltsstelle Bezeichnung der 
Haushaltsstelle

Soll nach dem 
Haushaltsplan 

(einschl. 
Nachtrags-
haushalt)

Anordnungs-  
soll Mehrbetrag

davon bereits 
berichtet/ 

genehmigt

noch zu 
berichten B e g r ü n d u n g

mit Soll-
veränderungen

€ € € € €
1 2 3 4 5 6

00000.66000 Verfügungsmittel 300,00 475,00 175,00 0,00 175,00 Bewirtungskosten Seniorennachmittag
02000.64000 Versicherungen, Schadenfälle 800,00 865,51 65,51 65,51 0,00 Beitrag Elektroversicherung für 

Geschwindigkeitsmessgerät
02000.67200 Portoerstattungen an das Amt 0,00 306,78 306,78 306,78 0,00 Portokostenabrechnung 4. Quartal 2006

43100.59000 Seniorenbetreuung 2.600,00 3.042,38 442,38 0,00 442,38 Die Mehrkosten sind zum Teil durch 
Mehreinnahmen aus Teilnehmerbeiträgen 
gedeckt.

46400.67200 Kostenbeiträge für 
Kindertagesstätten

15.000,00 15.178,63 178,63 178,63 0,00

63000.52000 Kauf von Straßenschildern, 
Bänken und Geräten

1.000,00 1.456,35 456,35 222,73 233,62 Kauf diverser Verkehrsschilder

70000.67200 Verwaltungskostenumlage des 
Amtes

5.500,00 5.547,00 47,00 47,00 0,00

76000.52000 Gerätebeschaffung und -
unterhaltung

500,00 1.753,10 1.253,10 1.163,77 89,33 Lieferungs- und Anschlußkosten für DVD/CD 
Player

76010.71800 Betreuungskosten für 
Privatmaßnahmen

0,00 46,57 46,57 0,00 46,57

90000.84500 Verzinsung von 
Steuererstattungen

100,00 217,50 117,50 117,50 0,00

Gesamt 25.800,00 28.888,82 3.088,82 2.101,92 986,90

986,90 Stand 31.12.2007
 

Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 500,-- 
€ nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die 
geleisteten geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren. 

Gemeinde Groß Nordende

Information des Bürgermeisters
 für das 2. Halbjahr 2007 gemäß § 4 der Haushaltssatzung


